
Protokollauszug
aus der

Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Testorf-Stein-
fort 

vom 03.12.2015

Top 8 Satzung über den Bebauungsplan Nr. 3 der Gemeinde Testorf-
Steinfort für das Gebiet "Am Gutshof" in Testorf
hier: Abwägungsbeschluss

   
Sachverhalt:
Die Gemeinde Testorf-Steinfort hat das Planverfahren nach § 13a BauGB (Bebau-
ungsplan der Innenentwicklung) durchgeführt. Die Planunterlagen lagen zur Betei-
ligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 12.11.2013 bis 
einschließlich 12.12.2013 in der Stadtverwaltung Grevesmühlen, Bauamt, öffent-
lich aus. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit 
Schreiben vom 11.11.2013 um Abgabe einer Stellungnahme gebeten. Während der 
Öffentlichkeitsbeteiligung wurden keine Stellungnahmen von der Öffentlichkeit zur 
Planung abgegeben.
Im weiteren Verlauf waren insbesondere die Belange der Erschließung, der Nie-
derschlagswasserbeseitigung und der Altlastenverdachtsflächen zu erörtern. Eine 
abschließende gutachterliche Stellungnahme zum Umgang mit den Altlasten-
flächen liegt seit dem 10.11.2015 vor. Die Belange sind in den Planunterlagen zu 
berücksichtigen.
Die Zusammenfassung und die Abwägungsvorschläge zu den einzelnen Stellung-
nahmen sind dieser Beschlussvorlage als Anlage beigefügt. Die Abwägungsvor-
schläge sind durch die Gemeindevertretung zu beraten und zu entscheiden.
Die Planunterlagen sind um die Ergebnisse der Abwägung zu ergänzen. Die Einar-
beitung der Abwägungsergebnisse führt nicht zu einer erneuten Auslegung der 
Planunterlagen.   

Beschluss:
1. Die während der Öffentlichkeitsbeteiligungen gemäß § 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB 

und § 3 Abs. 2 BauGB, der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB und den Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 
2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen hat die Gemeinde Te-
storf-Steinfort unter Beachtung des Abwägungsgebotes mit folgendem Ergebnis, 
wie im Abwägungsvorschlag (Anlage 1) dargestellt, geprüft. Es ergeben sich:
- zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen,
- teilweise zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen,
- nicht zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen.
Den Abwägungsvorschlag und das Abwägungsergebnis macht sich die Gemein-
de Testorf-Steinfort zu Eigen und ist Bestandteil des Beschlusses.

Die Verwaltung wird beauftragt, diejenigen, die Anregungen erhoben bzw. Stel-
lungnahmen abgegeben haben, von diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe in 
Kenntnis zu setzen.   



Abstimmungsergebnis:
Ja- Stimmen: 9
Nein- Stimmen: 0
Enthaltungen: 0   


